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RESOLUTION 1108 (1997)

verabschiedet auf der 3779. Sitzung des Sicherheitsrats
am 22. Mai 1997

Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen zur Westsaharafrage,

unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 19. März 1997
(S/PRST/1997/16) über die Situation betreffend Westsahara und die Ernennung eines
Persönlichen Abgesandten des Generalsekretärs für die Region,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 5. Mai 1997 (S/1997/358) und
insbesondere mit Genugtuung über die Absicht des Generalsekretärs, die Situation im Lichte
der von seinem Persönlichen Abgesandten bereitzustellenden Erkenntnisse und Empfehlungen
zu bewerten,

1. erklärt erneut, daß er entschlossen ist, ohne weitere Verzögerung ein freies, faires
und unparteiisches Selbstbestimmungsreferendum des Volkes von Westsahara im Einklang mit
dem Regelungsplan durchzuführen, der von den Parteien angenommen worden ist;

2. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in
Westsahara (MINURSO) bis zum 30. September 1997 zu verlängern;

3. fordert die Parteien nachdrücklich auf, auch weiterhin mit dem Persönlichen
Abgesandten des Generalsekretärs bei der Erfüllung seiner Mission, wie vom Generalsekretär
festgelegt, zu kooperieren und den politischen Willen unter Beweis zu stellen, die anhaltende
Pattsituation zu überwinden und eine annehmbare Lösung zu finden;
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4. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat über die Entwicklung der Situation
auf dem laufenden zu halten und dem Rat bis zum 15. September 1997 einen umfassenden
Bericht über die Ergebnisse seiner Bewertung aller Aspekte der Westsaharafrage vorzulegen;

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben.
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